
Geschäftsbedingungen IHF-Industriehandel- Arno Fährmann e.K.
 Obertiefenbacher Str. 16, 65614 Beselich, für gewerbliche Kunden

1. Allgemeines - Geltungsbereich

1.1 Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich Ihrer 
Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller 
vorbehaltlos ausführen.

1.2 Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

2. Angebot

Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind 
nur  annähernd  maßgebend,  soweit  sie  nicht  ausdrücklich  als  verbindlich  bezeichnet  sind.  An 
Kostenvoranschlägen,  Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentums-  und Urheberrecht 
vor;  sie  dürfen Dritten  nicht  zugänglich  gemacht  werden.  Vom Abnehmer  als vertraulich bezeichnete Pläne 
machen wir nur mit seiner Zustimmung Dritten zugänglich. Alle unsere Angebote sind freibleibend.

 3. Umfang der Lieferung

Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend, im Falle eines Angebotes 
unsererseits mit zeitlicher Bindung und fristgerechter Annahme das Angebot, sofern keine rechtzeitige 
Auftragsbestätigung vorliegt.

4. Preis, Zahlung, Versand und Verpackung

4.1 Maßgebend  sind  die  am  Tage  der  Lieferung  gültigen  Preise.  Preissteigerungen  nach  Angebotsabgabe  oder 
Auftragsbestätigung  werden  bei  Rechnungslegung  berücksichtigt.  Abrufaufträge  begründen  keine 
Lieferverpflichtung.  Die  Preisberechnung  erfolgt  auch  hier  zu  den  jeweils  am  Tage  der  einzelnen  Lieferungen 
gültigen Preisen. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.

4.2 Bei  unseren  Lieferungen  gelten  die  jeweils  festgelegten  Frachtfreigrenzen.  Die  Wahl  der  Versandart  bleibt 
grundsätzlich  dem  Lieferwerk  vorbehalten.  Im  Falle  von  Sammelsendungen  gilt  die  dem  Empfangsort 
nächstgelegene Sammelladungsstation als Bundesbahnempfangsstation. Mehrkosten, die aus von dieser Regelung 
abweichenden Wünschen des Abnehmers entstehen, gehen zu Lasten des Bestellers.

4.3 Papierverpackung ist im Preis einbegriffen. Jede andere Verpackung (z.B. Kisten, Verschläge etc.) die auf Wunsch 
des Kunden verwendet  oder aus der Art  des Liefergutes erforderlich wird,  wird zu Selbstkosten berechnet.  Eine 
Rücknahme von Verpackungsgut ist nicht möglich.

4.4 In den Fällen, in denen im Hinblick auf das Versandgut von uns eine Sonderverpackung für erforderlich gehalten 
wird, diese aber vom Abnehmer abgelehnt wird, kann im Schadensfall der Einwand ,,mangelhafte Verpackung” von 
Seiten des Bestellers nicht geltend gemacht werden.

4.5 Unsere Rechnungen sind zahlbar porto- und spesenfrei innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto Kasse. 
Andere Vereinbarungen und Regelungen behalten wir uns vor.

4.6 Bei  Zahlungsverzug  sind  wir  berechtigt,  Verzugszinsen  in  Höhe  von  2%  über  dem  jeweiligen  Bankdiskont  zu 
berechnen.
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4.7   Für rechtzeitiges Vorzeigen oder Beibringen von Wechselprotesten für den Fall, dass wir uns mit einer 
Wechselhergabe  einverstanden  erklären,  haften  wir  nicht.  Bei  Wechselprotesten  werden  unsere 
sämtlichen Forderungen sofort fällig. Wechselspesen werden von uns nicht getragen.

4.8    Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger von uns bestrittener 
         Gegenansprüche des Bestellers sind nicht statthaft.

5. Lieferzeit

5.1 Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller 
zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.

5.2 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die  
Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

5.3 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen, bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik 
und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, soweit 
solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem 
Einfluss  sind.  Dies  gilt  auch,  wenn  einer  der  vorgenannten  Umstände  bei  Unterlieferanten  eintritt.  Die 
vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden 
Verzuges  entstehen.  Beginn  und  Ende  derartiger  Hindernisse  werden  wir  in  wichtigen  Fällen  dem  Besteller 
baldmöglichst mitteilen.

5.4   Wenn dem Besteller wegen einer Verzögerung, die infolge unseres Verschuldens entstanden ist, Schaden erwächst, 
so ist er nur berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern, wenn dies vorher schriftlich vereinbart wurde. Sie 
beträgt für jede volle Woche der Verspätung ½ % im Ganzen aber höchstens 5 % vom Werte desjenigen  Teiles  
der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt  werden  
kann. Weitergehende Ansprüche aus Lieferverzug sind auf jeden Fall ausgeschlossen.

5.5 Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Anzeige der 
Versandbereitschaft,  die  durch  die Lagerung entstandenen kosten,  bei  Lagerung in  unserem Werk mindestens  
jedoch ½ %. des Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet. Wir sind jedoch berechtigt, nach Setzung und f
ruchtlosem Verlauf einer angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller 
mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern.

5.6   Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus.

6. Gefahrübergang und Entgegennahme 

6.1 Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über, auch dann,
wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z.B. die Versendungskosten oder Ausfuhr 
und Aufstellung, übernommen haben.

6.2 Wenn  vom  Besteller  nicht  ausdrücklich  abgelehnt,  schließen  wir  für  jede  Sendung  eine 
Transportversicherung in  Höhe  des  Warenwertes  ab.  Versicherungsansprüche  aus 
Transportschäden können nur nach Übersendung der bahnamtlichen oder postalischen Bescheinigung 
über den Verlust oder die Beschädigung bearbeitet werden.

6.3 Evtl.  Gutschriften  auf  Grund  von  Transportschäden  oder  Verlusten  von  Sendungen,  für  die  eine 
Transportversicherung abgeschlossen wurde, werden erst nach Erstattung des Versicherungsbetrages durch 
die Versicherungsgesellschaft erteilt.



6.4 Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr 
vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Besteller über, jedoch werden wir auf Wunsch 
und kosten des Bestellers die Versicherungen bewirken, die dieser verlangt.

6.5 Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet der  
Rechte aus Abschnitt 7. entgegenzunehmen.

6.6 Teillieferungen sind zulässig.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1 Wir behalten  uns  das  Eigentum an dem Liefergegenstand vor,  bis  unsere  sämtlichen  Forderungen  gegen  den 
Besteller aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig 
oder später  abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Dies gilt  auch dann, wenn unsere Forderungen, einzeln 
oder insgesamt, in eine laufende Rechnung aufgenommen worden sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

7.2 Die dem Besteller aus der Weiterveräußerung oder aus einem sonstigen Grund rechtlich zustehenden Forderungen 
tritt  er sämtlich an uns zur  Sicherheit  ab. Wird Vorbehaltsware vom Besteller  – nach Verarbeitung/Verbindung - 
zusammen  mit  uns  nicht  gehörender  Ware  veräußert,  so  tritt  der  Besteller  schon  jetzt  die  aus  der 
Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und 
Rang vor dem Rest  gleichermaßen an uns ab. Der Besteller ist verpflichtet, uns auf Anforderung die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt zugeben sowie alle zum Einzug erforderlichen Informationen zu erteilen. 
Soweit der Besteller Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Waren verbindet, so steht uns der dabei 
entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den übrigen 
verarbeiteten Waren zum Zeitpunkt der Verarbeitung bzw. Verbindung zu.

7.3 Wir sind berechtigt, den Liefergegenstand auf kosten des Bestellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und 
sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat.

7.4 Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie 
Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch dritte Hand hat er uns unverzüglich davon zu benachrichtigen.

7.5 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers,  insbesondere bei  Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme nach 
Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts 
sowie die Pfändung des Liefergegenstandes  durch uns gelten  nicht  als  Rücktritt  vom Vertrag,  sofern nicht  das 
Abzahlungsgesetz Anwendung findet.

8. Haftung für Mängel der Lieferung

Für Mängel  der Lieferung haften wir unter  Ausschluss weiterer  Ansprüche unbeschadet Abschnitt  10. wie 
folgt:

8.1 Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich, nach unserem billigen Ermessen unterliegender Wahl auszubessern oder neu 
zu liefern, die sich innerhalb von 6 Monaten (bei Mehrschichtbetrieb innerhalb von 3 Monaten) seit Inbetriebnahme 
infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes - insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter 
Werkstoffe  oder  mangelhafter  Ausführung  -  als  unbrauchbar  oder  in  ihrer  Brauchbarkeit  nicht  unerheblich 
beeinträchtigt  herausstellen.  Die Feststellung solcher  Mängel  ist  uns unverzüglich schriftlich zu  melden.  Ersetzte 
Teile  werden  unser  Eigentum.  Die  Haftung  erlischt  auf  jeden  Fall  spätestens  12  Monate  nach  Gefahrübergang 
gemäß  Ziffer  6.  Für  wesentliche  Fremderzeugnisse  beschränkt  sich  unsere  Haftung  auf  die  Abtretung  der 
Haftungsansprüche, die uns gegenüber dem Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen.

3



8.2 Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt in allen Fällen vom Zeitpunkt der 
Entgegennahme an in 6 Monaten, frühestens jedoch mit Ablauf der Gewährleistungsfrist.

8.3 Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete und 
unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche 
Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, chemische, 
elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden unsererseits zurückzuführen sind.

8.4 Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen 
hat der Besteller nach Verständigung mit uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst sind wir von der 
Mängelhaftung  befreit.  Nur  in  dringenden  Fällen  der  Gefährdung  der  Betriebssicherheit  und  zur  Abwehr 
unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir sofort zu verständigen sind, oder wenn wir mit der Beseitigung des 
Mangels im Verzug sind, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und 
von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen.

8.5 Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten tragen wir - insoweit als 
sich die Beanstandung als berechtigt  herausstellt  -  die Kosten des Ersatzstückes  einschließlich  des Versandes 
sowie die angemessenen Kosten des Aus- und Einbaues, ferner, falls dies nach Lage des Einzelfalles billigerweise 
verlangt werden kann, die Kosten der etwa erforderlichen Gestellung einiger Monteure und Hilfskräfte. Im Übrigen 
trägt der Besteller die Kosten.

8.6 Für das Ersatzstück und die Ausbesserung beträgt die Gewährleistungsfrist drei Monate, sie läuft mindestens aber 
bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. Die Frist für die Mängelhaftung an 
dem  Liefergegenstand  wird  um  die  Dauer  der  durch  die  Nachbesserungsarbeiten  verursachten 
Betriebsunterbrechung verlängert.

8.7 Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß ohne unsere vorherige Genehmigung vorgenommenen 
Änderungen oder lnstandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.

8.8 Abweichungen  in  den  Maßen  und  technischen  Daten,  soweit  sie  im  Rahmen  der  für  die  jeweilige  Warenart 
zulässigen und/oder üblichen Toleranzen liegen, berechtigen nicht zu Beanstandungen.

8.9 Weitere  Ansprüche  des  Bestellers,  insbesondere  ein  Anspruch  auf  Ersatz  von  Schäden,  die  nicht  an  dem 
Liefergegenstand  selbst  entstanden  sind,  sind  soweit  gesetzlich  zulässig,  unbeschadet  Abschnitt  10. 
ausgeschlossen.

9. Haftung für Nebenpflichten

Wenn  durch  unser  Verschulden  der  gelieferte  Gegenstand  vom  Besteller  infolge  unterlassener  oder  fehlerhafter 
Ausführung  von vor  oder  nach  Vertragsschluss  liegenden  Vorschlägen  und  Beratungen  sowie  anderen  vertraglichen 
Nebenverpflichtungen  -  insbesondere  Anleitung  für  Bedienung  und  Wartung  des  Liefergegenstandes  -  nicht 
vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen 
der Abschnitte 8. und 10. entsprechend.

10.  Recht des Bestellers auf Rücktritt

10.1 Der  Besteller  kann  vom  Vertrag  zurücktreten,  wenn  uns  die  gesamte  Leistung  vor  Gefahrübergang  endgültig 
unmöglich  wird.  Dasselbe  gilt  bei  Unvermögen  unsererseits.  Der  Besteller  kann  auch  dann  vom  Vertrag 
zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger  Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der 
Anzahl nach unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat; ist dies nicht 
der Fall, so kann der Besteller die Gegenleistung entsprechend mindern.



10.2 Liegt Leistungsverzug im Sinne des Abschnittes 5. der Lieferbedingungen vor, und gewährt der Besteller uns, wenn 
wir uns im Verzug befinden, eine angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf  
dieser Frist die Annahme der Leistung ablehne, und wird die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Besteller zum 
Rücktritt berechtigt.

10.3 Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Bestellers ein, so bleibt dieser 
zur  Gegenleistung verpflichtet.

10.4 Der Besteller hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist für die Ausbesserung 
oder Ersatzlieferung bezüglich eines von uns zu vertretenden Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch 
unser Verschulden fruchtlos verstreichen lassen. Das Rücktrittsrecht des Bestellers besteht  auch  
bei Unmöglichkeit oder Unvermögen der Ausbesserung oder Ersatzlieferung unsererseits.

10.5 Ausgeschlossen  sind,  soweit  gesetzlich  zulässig,  alle  anderen  weitergehenden  Ansprüche  des  Bestellers,  i
nsbesondere auf Wandlung, Kündigung oder Minderung sowie auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art,  
und zwar auch von solchen Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind.

10.6 Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit  
beruht.

10.7 Soweit  unsere Haftung ausgeschlossen oder  beschränkt  ist,  gilt  dies auch für  die persönliche Haftung unserer  
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

11. Recht auf Rücktritt unsererseits

Für  den  Fall  unvorhergesehener  Ereignisse  im  Sinne  des  Abschnittes  5.  der  Lieferbedingungen,  sofern  sie  die 
wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auf unseren Betrieb erheblich einwirken, 
und  für  den  Fall,  nachträglich  sich  herausstellender  Unmöglichkeit  der  Ausführung  wird  der  Vertrag  angemessen 
angepasst.  Soweit  dies  wirtschaftlich  nicht  vertretbar  ist,  steht  uns  das  Recht  zu,  ganz  oder  teilweise  vom Vertrag 
zurückzutreten. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines solchen Rücktritts bestehen nicht. Wollen wir vom 
Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so werden wir dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem 
Besteller mitteilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferfrist vereinbart war.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

12.1 Erfüllungsort  ist  Limburg,  an der  Lahn.  Gerichtsstand ist  bei  allen sich aus dem Vertragsverhältnis  ergebenden 
Streitigkeiten  Limburg,  an  der  Lahn soweit  der  Besteller  Vollkaufmann,  eine juristische Person des  öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

12.2 Die in dem Vertrag geregelten Zahlungsverpflichtungen, vor allem die festgelegten Geldwerte, gelten als in Euro - 
gem. amtlich festgelegter Kursrate – vereinbart.

Hinweis

Daten unserer Kunden werden von uns EDV- mäßig gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen 
Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.

Stand – 01.02.2010- AF
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	Hinweis

